
Katholisches Ferienwaldheim Marienburg 
Unter der Trägerschaft der Pfarreien: St. Nikolaus, St. Christophorus, Herz Jesu, Heilig Geist und 
Bruder Klaus 
Im Abelsberg 4, 70327 Stuttgart 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns darüber, dass Sie Ihr Kind für die Waldheimzeit auf der Marienburg 2011 anmel-
den wollen oder dies bereits getan haben. Unser Küchen- und Betreuerteam – fast vierzig teilwei-
se langjährige „Marienburger“ – wird sein Bestes tun, damit die Kinder schöne und abwechslungs-
reiche Ferien erleben werden.   
 
Die Waldheimzeit beginnt am Montag, dem 01. August, und endet am Freitag, dem 26. August. 
Wir können maximal 200 Kinder/Woche im Alter von 4 bis 15 Jahren aufnehmen. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis, dass wir keine Windelkinder aufnehmen.  
 
 
Bitte beachten Sie unbedingt folgende neue Regelungen: 
 
Auch dieses Jahr werden wir die Teilnahmedauer wieder reglementieren:  
Sollte Ihr Kind schon einmal auf der Marienburg gewesen sein, dann beträgt die Mindestanmelde-
dauer 2 Wochen. Ausnahmen sind im Urlaubsfall natürlich möglich. Wir weisen jedoch darauf 
hin, dass eine Verlängerung der Waldheimzeit NICHT möglich sein wird, wenn Ihr Kind 
nur eine Woche lang angemeldet ist und in den vergangenen Jahren die Marienburg 
bereits ein- oder mehrmals besucht hat. Dies begründet sich aus einem massiven Anstieg der 
Verlängerungen. Viele Kinder melden sich nur für eine Woche an, da es ihnen auf der Marienburg 
ja nicht gefallen könnte. Wenn dies aber doch der Fall ist (und das ist in aller Regel so), dann 
wird die Anmeldedauer einfach um eine weitere Woche verlängert. Da wir aus planerischen Grün-
den jedoch darauf angewiesen sind, schon im Vorfeld die genauen Kinderzahlen zu kennen, wer-
den wir keine Verlängerungen von Kindern akzeptieren, die die Marienburg bereits kennen und 
nur eine Woche angemeldet waren! 
Kinder, die noch nie auf der Marienburg waren, sind von dieser Regelung nicht betrof-
fen! 
 
Nebenkosten:  
Mit dem Anmeldebetrag sind alle Kosten während der Waldheimzeit abgedeckt. Anfallende Fahrt-
kosten sind davon allerdings nicht betroffen. Sollte Ihr Kind kein Ferienticket oder keinen anderen 
gültigen VVS-Fahrausweis besitzen, dann fallen Fahrtkosten an, die separat von Ihnen zu tragen 
sind. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend den Kauf eines VVS-Ferientickets. Kinder unter 6 
Jahren dürfen den VVS kostenlos nutzen.  
 
Ferienticket:  
Da auf dem Postweg im letzten Jahr des Öfteren Tickets abhanden gekommen sind und das 
Waldheim diese Kosten tragen muss, bekommen Sie Ihre Fahrkarte in Zukunft direkt bei der An-
meldung am Anmeldetag. Bei der Anmeldung per Post, bekommt Ihr Kind sein Ticket am ersten 
Waldheimtag gleich morgens direkt an der jeweiligen Haltestelle. Bitte in diesem Fall unbedingt 
den Sammelplatz auf dem Anmeldeformular vermerken und pünktlich erscheinen! 
 
   
Die nachfolgenden Informationen zum Ablauf der Waldheimzeit bitten wir gründlich zu lesen. 
 



 
VOR DER WALDHEIMZEIT 
 
• empfehlen wir Ihnen, bei Ihrem Kind eine Zeckenimpfung vornehmen zu lassen 
 
• bitten wir Sie, die Kleidung Ihres Kindes zu markieren: In jedem Jahr bleiben nämlich mehre-

re Säcke Kleidung übrig, deren Besitzer sich nicht mehr identifizieren lassen. Ein nachträgli-
ches Auffinden der Kleidungsstücke ist ohne namentliche Markierung oftmals sehr schwer oder 
gar nicht möglich. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass zurückgebliebene Kleidungs-
stücke wieder aufgefunden werden! 

 
• wäre es schön, wenn Sie einmal nachschauen könnten, ob Sie Dinge haben, die wir im Wald-

heim gut gebrauchen können: Spiele, Bastelmaterial, gute Kinderbücher und vor allem viele 
Comic-Hefte (für die Mittagspause). Sollten solcherlei Dinge in Ihrem Haushalt übrig sein, 
dann lassen Sie sie uns bitte zukommen 

 
• empfehlen wir Ihnen dringend die Anschaffung eines Ferientickets für Ihr Kind. Für 

verschiedene auf dem Programm stehende Ausflüge zu Schwimmbädern und ande-
ren Attraktionen muss die Straßenbahn in Anspruch genommen werden. Es hat sich 
in den vergangenen Jahren erwiesen, dass ein Ferienticket viel günstiger als der 
Kauf von Einzelfahrscheinen ist. 

 
 
 
WÄHREND DER WALDHEIMZEIT 
 
Der Weg zur Marienburg 
 

Für die Fahrt ins Waldheim werden wieder Sammelplätze eingerichtet, an denen jeweils einige 
Betreuer/innen die Kinder in Empfang nehmen. Das gilt zunächst für folgende Stadtbahnhaltestel-
len (Richtung Wangen).  
 
Hedelfingen   Linie U9 
Wangen Marktplatz  Linie U9 
Stöckach   Linie U4 
Ostendplatz   Linie U4 
Raitelsberg   Linie U9 
 
Wir fahren immer mit der ersten Bahn ab 08.00 Uhr. Dies kann, je nach Haltestelle, bereits um 
08.00 oder auch erst um 08.10 Uhr der Fall sein. Seien Sie deshalb bitte immer pünktlich an der 
Haltestelle. Für Kinder, die später kommen, können wir in keinem Fall die Verantwortung über-
nehmen.  
 
Sollten Sie sie Anmeldung per Post und nicht am Anmeldetag vorgenommen haben, bekommt Ihr 
Kind die Fahrkarte am ersten Waldheimtag an der Haltestelle vor Ort. Deshalb verschiebt sich die 
Abfahrtszeit an den Montagen vermutlich nach hinten. Sorgen Sie bitte trotzdem dafür, dass Sie 
pünktlich da sind!  
 
Wenn Ihr Kind an anderen Straßenbahnstationen zur Waldheimgruppe stoßen soll, achten Sie 
bitte auf die richtigen Abfahrtszeiten. Die Marienburg-Kinder sitzen immer im hinteren Wagen der 
Straßenbahn. Die Gruppen steigen an der Haltestelle „Im Degen“ aus und gehen von dort zu Fuß 
(ca. 10 Minuten) ins Waldheim. Ihr Kind kann nach Absprache mit uns und einer schriftlichen Er-
laubnis von Ihnen auch an einer anderen Haltestelle zu- und aussteigen. Bitte beachten Sie je-
doch, dass unsere Aufsichtspflicht in einem solchen Fall erst mit Besteigen bzw. bereits mit dem 
Aussteigen aus der Straßenbahn endet. 
 



Von folgenden Sammelplätzen gehen die Kinder mit einigen Betreuer/innen zu Fuß auf die Mari-
enburg: 
 
Herz-Jesu-Kirche, Schurwaldstr. 1   Abmarsch um 8.00 Uhr 
Christophorus-Kirche, Salacherstr. 33   Abmarsch um 8.00 Uhr 
 
Kinder, die an der Wegstrecke dieser beiden Sammelplätze wohnen, können auch entsprechend 
später zu den Gruppen stoßen. An ihrem ersten Waldheimtag sollten sie jedoch unbedingt zum 
Sammelplatz gehen und die Betreuer/innen darüber informieren. Kinder aus anderen Wohngebie-
ten, die mit Einverständnis ihrer Eltern allein ins Waldheim kommen, müssen bei der Leitung eine 
schriftliche Einverständniserklärung abgeben. Diese Erklärung muss dann bereits bei der Anmel-
dung im Pfarrbüro der Anmeldekarte beigefügt werden. 
 
 
Der Weg nach Hause 
 

Montag bis Freitag endet der Waldheimtag um 17.30 Uhr, am Samstag um 12.30 Uhr – jeweils 
nach dem Abend- bzw. Mittagessen und der täglichen Singerunde. Die Kinder treffen kurz nach 
18.00 Uhr bzw. 13.00 Uhr bei den Sammelplätzen ein. Wenn Ihr Kind einmal auf eine andere 
Weise als die übliche nach Hause kommen soll (etwa wenn Sie es ausnahmsweise abholen oder 
es aus einem dringenden Grund das Waldheim früher verlassen muss), muss die Leitung unbe-
dingt darüber informiert werden. 
 
 
Ansprechpartner 
 

Falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Pädagogische Leitung: 
 
Philipp Ellwanger und Arianne Wilkening 
E-Mail: waldheim-marienburg@gmx.de 
Tel.: 0711/12257356 
 
Was sonst noch zu bedenken ist 
 

Sollte Ihr Kind Vegetarier sein, bitten wir Sie, uns dies möglichst bereits während der Anmel-
dung mitzuteilen und auf der Anmeldekarte zu vermerken, da wir nur so gewährleisten können, 
dass genügend vegetarisches Essen zubereitet wird. 
 
Hat Ihr Kind ein spezielles Leiden, gegen das Vorsorge getroffen werden muss (Allergien, Nei-
gung zu Sonnenbrand etc.), bitten wir Sie, dies auf der Anmeldekarte zu vermerken und einem 
Betreuer am ersten Waldheimtag eventuelle Medikamente und Sonnenschutz für Ihr Kind mitzu-
geben. 
 
Wenn Ausflüge anstehen, werden Sie vorab von den Betreuern ihres Kindes darüber informiert. 
Ihr Kind wird auch an diesen Tagen von uns verpflegt; sie brauchen ihm daher kein zusätzliches 
Geld mitzugeben. Denken Sie aber bitte daran, auch Sonnenmilch in den Kulturbeutel zu legen! 
 
Weiterhin ist es von großem Vorteil, wenn Ihr Kind Ersatzwäsche auf die Marienburg mitbringt. 
Kleinere Kinder vergessen nämlich manchmal vor lauter Spiel, Spaß und Spannung, wichtige Ver-
richtungen zu erledigen, größere lieben Wasserschlachten über alles...  
Auf der Marienburg befindet sich ein Raum, in dem Ihr Kind Ersatzkleidung auch über Nacht de-
ponieren kann. Bitte markieren Sie diese Kleidung!  
Nachdem es bei diesem Thema in den vergangenen Jahren gelegentlich Missverständnisse gab: 
Bitte gehen Sie davon aus, dass Ihr Kind gelegentlich mit verschmutzten oder feuchten Kleidern 
nach Hause kommt, sofern keine Ersatzkleidungsstücke mit auf die Marienburg gebracht wurden.  
 



Besonders bei heißer Witterung finden oft Wasserschlachten statt, bei denen auch eventuell 
unbeteiligte Kinder Opfer von Wasseranschlägen werden können. Dies ist leider nicht zu vermei-
den, und kann von Seiten der Betreuermannschaft nicht 100prozentig überwacht werden. Bitte 
schärfen Sie Ihrem Kind deutlich ein, dass es damit rechnen muss, nassgespritzt zu werden, so-
fern es sich in die Nähe einer Wasserschlacht begibt. Da Wasserschlachten grundsätzlich nicht 
direkt am Haus der Marienburg stattfinden, sollte sich Ihr Kind gegebenenfalls einfach in unmit-
telbarer Nähe des Hauses aufhalten. Dort ist es vor feuchten Anschlägen sicher.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Wertsachen mit auf die Marienburg. MP3-Player, Handys, Pla-
ystation und andere teure Spiele werden nicht benötigt und bei Verlust können wir keine Haftung 
übernehmen. Es kam in den vergangenen Jahren leider immer wieder vor, dass einige wertvolle 
Dinge aus dem Garderobenraum verschwunden sind. Wenn Ihr Kind Wertgegenstände mit auf die 
Marienburg bringt, dann kann es diese beim Frühstück dem Gruppenbetreuer abgeben, der die 
Gegenstände tagsüber verwahren kann. Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung 
bzw. Haftung für verlorene Gegenstände jeglicher Art.  
 
Wir möchten Sie jetzt schon auf unser Burgfest hinweisen, das am Freitag, 12. August 2011, 
um 14.30 Uhr beginnt. Alle Eltern und Freunde der Marienburg sind zu einem abwechslungsrei-
chen Programm herzlich eingeladen. Sie erhalten dazu aber in der entsprechenden Woche noch-
mals eine gesonderte Einladung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Ihre Waldheimleitung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Philipp Ellwanger  Anna Wilkenning   Steffen Sailer          
  



Verpflichtungserklärung 

 

für die Stadtranderholung im Waldheim Marienburg. 

 

1. Der Unkostenbeitrag wird für die Gesamtzeit des angemeldeten Zeitraums, ca, ei-
ne Woche vor dem Beginn der Waldheimzeit per Lastschriftverfahren von Ihrem 
Konto abgebucht. 

 

2. Verstößt das Kind während des Aufenthaltes grob gegen die Haus- und Gruppen-
ordnung oder beharrlich gegen Anweisungen der Gruppen- oder Waldheimleitung, 
kann es nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten bei einem nochmaligen 
groben Verstoß vom weiteren Aufenthalt im Waldheim ausgeschlossen werden.  
 

3. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich im Notfall (Krankheit, Unfall, etc.) 
oder bei strikter Missachtung der Anweisungen der Gruppen- oder Waldheimlei-
tung, das Kind unverzüglich abzuholen. Dies gilt auch, wenn sich das Kind nicht 
auf dem Waldheimgelände aufhalten sollte (Ausflug, Krankenhaus etc.).   

 

4. Für jegliche ins Waldheim mitgebrachten Wertgegenstände (insbesondere MP3-
Player, elektronisches Spielzeug, Handys, Spiele, Fahrräder und Kleidungsstücke) 
übernimmt die Waldheimleitung bei Verlust oder im Schadensfall keine Haftung. 

 
5. Für in der Garderobe abgelegte Kleidungsstücke, Rucksäcke, Taschen und Ähnli-

ches übernehmen wir keine Haftung. Wertvolle Gegenstände können beim Grup-
penbetreuer abgegeben werden. Auch hier besteht kein Haftungsanspruch.  

 

6. Die Erziehungsberechtigten haften für vom Kind verursachte Beschädigungen am 
Gebäude und Inventar des Waldheimes. 

 
7. Gelangt das Kind nicht über einen der Sammelplätze, sondern ohne Aufsicht zum 

Waldheim oder nach Hause, so ist dafür eine schriftliche Genehmigung der Erzie-
hungsberechtigten notwendig.  

 
8. Eine weitere Genehmigung ist auch dann notwendig, wenn das Kind ausnahms-

weise das Waldheim vor den anderen Kindern verlassen muss oder erst nachträg-
lich betreten kann. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, diese Genehmi-
gung rechtzeitig der Waldheimleitung auszuhändigen. 

 
9. Eine Verlängerung der Waldheimzeit ist nur dann möglich, wenn Ihr Kind mindes-

tens zwei Wochen auf der Marienburg angemeldet ist. Einwöchige Aufenthalte 
können nicht verlängert werden. Ausnahme hiervon: Sollte das Kind zum ersten 
Mal auf der Marienburg sein, kann die Waldheimzeit von einer auf zwei, drei oder 
vier Wochen verlängert werden.  
 

10. Eine Verlängerung des Aufenthaltes kann nur erfolgen, wenn noch genügend Plät-
ze vorhanden sind und aus Sicht der Waldheimleitung keine anderen Gründe 
(bspw. Unsoziales Verhalten des Kindes in der Gruppe etc.) dagegen sprechen. Es 
besteht kein Anspruch auf Verlängerung des Aufenthaltes. 
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
          
Liebe Eltern, 
der Träger des Ferienwaldheims und dessen Mitarbeiter setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung dafür ein, um den Aufenthalt Ihres Kindes im Ferien-
waldheim zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Zur optimalen Abwicklung tragen auch klare Vereinbarungen über die wechselseitigen 
Rechte und Pflichten bei, die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden Teilnahmebedingungen treffen wollen. Diese werden, soweit wirksam vereinbart, 
im Falle des Abschlusses des Vertrages über die Teilnahme Ihres Kindes Vertragsinhalt. Lesen Sie diese Teilnahmebedingungen daher vor der Anmel-
dung sorgfältig durch. Sie als gesetzliche(r) Vertreter haben wir nachfolgend der Einfachheit halber mit „GV“ abgekürzt, wobei diese Abkürzung auch bei 
der Verwendung des Begriffes in der Einzahl grundsätzlich beide Elternteile bezeichnet, ansonsten den einzelnen alleinvertretungsberechtigten 
Inhaber des Sorgerechts.  Den jeweiligen Träger des Ferienwaldsheims, der am Ende dieser Teilnahmebedingungen genau bezeichnet ist, haben wir 
mit „Träger“ abgekürzt. 
 

1.  Vertragsgrundlagen 
1.1. Gegenstand des Vertrages ist die Teilnahme des Kindes an der 
jeweiligen Freizeit des Ferienwaldheims einschließlich der Erbringung der 
vereinbarten Nebenleistungen, insbesondere der Verpflegungsleistungen. 
1.2. Der Träger wird nach den Grundsätzen für die Evangelischen Feri-
enwaldheime in Württemberg in Erfüllung einer pädagogischen und sozia-
len Aufgabenstellung tätig. Der Träger erbringt keine touristischen Leis-
tungen und ist insbesondere nicht Reiseveranstalter i. S. d. gesetzlichen 
Bestimmungen. Vertragsgegenstand ist nicht eine Pauschalreise. 
1.3. Auf die gesamten Vertrags- und Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Träger und den GV, bzw. dem teilnehmenden Kind finden in erster Linie 
diese Teilnahmebedingungen, hilfsweise Dienstvertragsrecht der §§ 611 
ff. Bürgerliches Gesetzbuch und im Übrigen ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung. 

2. Abschluss des Vertrages über die Teilnahme, Wartelisten 

2.1. Mit der Anmeldung, die ausschließlich in schriftlicher Form mit dem 
hierfür vorgesehenen Formular erfolgen kann, bietet der GV als unmittel-
barer Vertragspartner (also nicht das Kind selbst, gesetzlich vertreten 
durch den GV) dem Träger den Abschluss des Vertrages über die Teil-
nahme des Kindes an der Freizeit verbindlich an.  
2.2. Es ist das Ziel des Trägers, Kindern mit Behinderungen die Teilnah-
me am Ferienwaldheim zu ermöglichen, soweit dies nach der Art der 
Freizeit, der Betreuung sowie der räumlichen Gegebenheiten in Betracht 
kommt. Insoweit gelten folgende Regelungen: 
a)  Der GV ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben 
zu Art und Umfang der Behinderung sowie den speziellen Bedürfnissen 
des behinderten Kindes im Anmeldeformular bzw. einem hierzu vom 
Träger übergebenen ergänzenden Fragebogen zu machen. 
b)  Ergänzende mündliche Absprachen sind möglich und wünschenswert, 
ersetzen jedoch die Einreichung des Formulars nicht. 
c) Eine Bearbeitung der Anmeldung und eine Teilnahmebestätigung vor 
Einreichung des vollständig ausgefüllten Formulars sind nicht möglich. 
d)  Erfolgt eine Teilnahmebestätigung ausnahmsweise vor Übermittlung 
des Formulars, so wird der Vertrag aufgelöst, wenn dieses Formular vom 
GV nicht innerhalb einer vom Träger vorgegebenen Frist nachgereicht 
wird. 
2.3.  Der Teilnahmevertrag kommt ausschließlich durch den Zugang der 
schriftlichen Teilnahmebestätigung und/oder Rechnung, bei kurzfristigen 
Anmeldungen auch durch eine mündliche oder telefonische Teilnahme-
bestätigung des Trägers an den GV zustande und führt zum rechtsver-
bindlichen Teilnahmevertrag, unabhängig davon, ob eine Zahlung geleis-
tet wird oder nicht.   
2.4.  Weicht die Teilnahmebestätigung des Trägers von der Anmeldung 
ab, so liegt ein neues Angebot des Trägers vor, an das dieser 10 Tage ab 
Datum der Anmeldebestätigung gebunden ist. Der Teilnahmevertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der 
GV dieses durch ausdrückliche Erklärung, Zahlung oder Teilnahme an-
nimmt.  
2.5. Kann eine Teilnahmebestätigung nicht erfolgen, weil die betreffende 
Freizeit bereits belegt ist, erfolgt im Regelfall eine Aufnahme des Kindes 
in eine Warteliste. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht. 
Soweit die Aufnahme in die Warteliste erfolgt, behält sich der Träger vor, 
bei der Vergabe freiwerdender Plätze aus sachlichen Gründen von der 
durch die Warteliste vorgegebenen Reihenfolge abzuweichen. 

3. Zahlung des Rechnungsbetrages / Elternbeitrages 
3.1. Nach Vertragsschluss (also Zugang der Teilnahmebestätigung bzw. 
ggf. Rechnung) ist innerhalb von 14 Tagen die Gesamtzahlung des Teil-
nahmepreises durch Überweisung des Rechnungsbetrages fällig. Ist vom 
Träger die Zahlung durch Lastschriftverfahren vorgesehen und hat der 
GV in der Anmeldung diesem Verfahren zugestimmt, so wird der Rech-
nungsbetrag ca. 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme vom Träger einge-
zogen.  
3.2. Gilt für eine Freizeit eine Mindestteilnehmerzahl so ist die Zahlung 
durch Überweisung erst dann fällig, bzw. wird im Lastschriftverfahren erst 
dann eingezogen, wenn durch Ablauf der ausgeschriebenen Rücktrittsfrist 
oder durch vorherige Erklärung des Trägers feststeht, dass eine Absage 
der Freizeit wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht erfol-
gen wird. 
3.3.  Bei kurzfristiger Anmeldung (3 Wochen vor Beginn der Freizeit und 
kürzer) ist der Betrag sofort fällig. Die Bestimmung in Ziff. 3.2 gilt für 
diesen Fall entsprechend. 
3.4.   Andere oder ergänzende Zahlungsformen wie Barzahlung, Ver-
rechnung von Gutscheinen etc. können mit dem Träger bei Anmeldung 
nach Erhalt der Teilnahmebestätigung bzw. Rechnung vereinbart werden. 
3.5. Soweit der Träger zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit 
und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehal-
tungsrecht des GV gegeben ist, besteht ohne vollständige Zahlung des 
gesamten Teilnahmepreises kein Anspruch des Kindes auf Teilnahme an 
der Freizeit bzw. auf Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen des 
Trägers. 
3.6.  Ist die Zahlung nach Fälligkeit und Mahnung und mit angemessener 
Fristsetzung nicht fristgerecht beim Träger eingegangen, obwohl dieser 
zur Erbringung der Leistungen bereit und in der Lage ist und kein vertrag-
liches oder gesetzliches Rücktrittsrecht des GV besteht, so ist der Träger  
berechtigt, vom Teilnahmevertrag zurückzutreten und den GV mit Rück-
trittskosten gemäß Ziffer 6. dieser Teilnahmebedingungen  zu belasten.  

4. Besondere Vertragsgrundlagen und Verpflichtungen des  
Kindes bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s 

4.1. Vertragsgrundlage ist die Verpflichtung des teilnehmenden Kindes, 
sich dem vorgesehenen Freizeitprogramm anzuschließen. Der GV ver-
pflichtet sich, das Kind entsprechend anzuhalten. 
4.2. Der GV ist verpflichtet, allgemeine Grundsätze und Richtlinien des 
Trägers, bzw. besondere Grundsätze und Richtlinien für die jeweilige 
Freizeit, soweit diese ihn selbst betreffende Pflichten beinhalten, einzu-
halten. Entsprechendes gilt für Haus- und Platzordnungen. 
4.3. Soweit solche Grundsätze und Richtlinien Verpflichtungen des Kin-
des beinhalten, ist der GV verpflichtet, das Kind entsprechend zu infor-
mieren und zu belehren und zur Einhaltung dieser Bestimmungen anzu-
halten. 
4.4. Das Kind ist verpflichtet, den Anweisungen der Leitung bzw. des/der 
Gruppenbetreuer/-in Folge zu leisten.  
4.5. Verstöße gegen die vorstehenden Verpflichtungen können einen 
Ausschluss des Kindes aus derjenigen Freizeit durch außerordentliche 
Kündigung des Teilnahmevertrages zufolge haben. Auf die nachfolgen-
den Bestimmungen über die Kündigung des Vertrages durch den Träger 
wird verwiesen. 
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5. Leistungen; Leistungsänderungen; Aufsichtspflicht 
5.1. Bei den Angeboten des Trägers für die Freizeit im Ferienwaldheim 
handelt es sich - wenn in der Ausschreibung nicht anders ausgewiesen - 
um ein ganztägiges Erholungsangebot. Dabei erstreckt sich die Leistung 
des Trägers für die Dauer der Teilnahme auf die pädagogische Betreuung 
und die Verpflegung des angemeldeten Kindes im vertraglich vereinbar-
ten Umfang.  
5.2. Das pädagogische Programm wird für die Dauer der Freizeit vom 
Veranstalter festgelegt. Die Betreuung der altersgerechten Gruppen 
geschieht durch ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, die für diese Aufgabe 
entsprechend geschult und vorbereitet werden. Die tägliche Betreuungs-
zeit wird vom Träger festgelegt und im Informationsbrief bekannt gege-
ben. Sie gilt für den gesamten Zeitraum. Abweichungen hiervon sind in 
begründeten Einzelfällen möglich (z.B. an Elternbesuchstagen). 
5.3. Die Verpflegung umfasst i. d. R. täglich 4 Mahlzeiten, davon 1 warme 
Mahlzeit. Abweichungen hiervon sind in begründeten Fällen (Programm-
gestaltung etc.) möglich. 
5.4. Die Aufsichtspflicht des Veranstalters beginnt täglich mit der Auf-
nahme bzw. Übergabe des Kindes an die Heimleitung oder dem von 
dieser beauftragten und gegenüber der Überbringungsperson als zustän-
dig bezeichneten Mitarbeiter und endet mit dem Ende der Maßnahme. 
Dabei sind die im Informationsbrief bzw. der Ausschreibung genannten 
Betreuungszeiten verbindlich. Werden durch den Veranstalter Sammel-
fahrten für die Kinder zum Ferienwaldheim angeboten, so beginnt die 
Aufsicht des Veranstalters mit dem vereinbarten Zustieg des Kindes in 
den Sammelbus und endet abends mit Verlassen des Sammelbusses. 
Abweichende Regelungen bedürfen der Absprache zwischen GV und 
Heimleitung. 
5.5. Der Träger ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, mit dem GV Verein-
barungen über die konkrete Ausgestaltung der Aufsicht sowie insbeson-
dere die Gestaltung der Teilnahme des Kindes an bestimmten Aktivitäten 
zu treffen. Fordert der Träger den GV, insbesondere der Übermittlung 
eines entsprechenden Formulars, zu einer solchen Erklärung auf, ist der 
GV verpflichtet, sich hierzu vollständig und fristgerecht zu erklären. 

6. Rücktritt durch den GV;  Nichtantritt des angemeldeten Kindes 
6.1.  Der GV kann bis zum Freizeitbeginn jederzeit durch Erklärung ge-
genüber dem Träger, die schriftlich erfolgen soll, vom Teilnahmevertrag 
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser-
klärung beim Träger bzw. der verantwortlichen Heimleitung.  
6.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den GV steht dem Träger unter 
Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen folgende pauscha-
le Entschädigung zu: 
!  bis 45 Tage vor Beginn der Maßnahme  10% 
!  vom 44. bis 22. Tag vor Beginn der Maßnahme  30% 
!  vom 21. bis 15. Tag vor Beginn der Maßnahme 50% 
!  vom 14. bis 7. Tag vor Beginn der Maßnahme 75% 
!  ab dem 6. Tag vor Beginn der Maßnahme  90% 
jeweils pro Kind.  
6.3. Berechnungsgrundlage ist der jeweils ausgewiesene, volle Elternbei-
trag. Etwaige für die Teilnahme des Kindes vorgesehene Ermäßigungen 
durch den Träger oder Dritte kommen bei einem Rücktritt oder Nichtantritt 
des Kindes bzw. des GV nicht zur Anrechnung. 
6.4. Dem GV ist es gestattet, dem Träger nachzuweisen, dass ihm tat-
sächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemach-
te Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der GV nur zur 
Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.  
6.5.  Der GV kann im Falle eines Rücktritts vom Teilnahmevertrag einen 
Ersatzteilnehmer benennen. Der Träger kann dem Eintritt des Ersatzteil-
nehmers in den Vertrag widersprechen, wenn der Teilnahme sachliche 
Gründe in der Person des vorgeschlagenen Ersatzteilnehmers entgegen-
stehen oder die Ablehnung durch sonstige berechtigte Interessen ge-
rechtfertigt ist. Eine Ablehnung ist insbesondere immer dann möglich, 
wenn der Ersatzteilnehmer hinsichtlich des Alters, des Gesundheitszu-
standes, der besonderen Anforderungen des Ferienwaldheims und/oder 
seiner Einrichtungen, der besonderen Anforderungen der Freizeit oder 
aus sonstigen sachlichen Gründen für die Teilnahme nicht geeignet ist.  
6.6. Tritt der Ersatzteilnehmer in den Vertrag ein, entfällt für den GV des 
ursprünglichen Teilnehmers die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschä-
digung. Der GV hat jedoch in jedem Fall ein Bearbeitungsentgelt in Höhe 
von 10% des Gesamtpreises zu entrichten. 
6.7. Nimmt das teilnehmende Kind bzw. der GV vertragliche Leistungen 
ganz oder teilweise aus persönlichen Gründen (insbesondere Krankheit, 
Fehltage, familiär bedingte Abwesenheitszeiten, Transporthindernisse) 
oder aus anderen, nicht vom Träger zu vertretenden Gründen, nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch des GV auf anteilige Rückerstattung.  

6.8. Der Träger kann in besonderen Härtefällen im Rahmen einer Kulanz-
regelung einer Teilrückerstattung an den GV zustimmen. Ein Anspruch 
seitens des GV besteht jedoch nicht. Auch kann eine Teilrückerstattung 
nur jeweils für volle Ferienwaldheimwochen, nicht jedoch für einzelne 
Fehltage erfolgen. 
6.9. Durch die vorstehenden Regelungen bleiben gesetzliche Rechte des 
GV auf Rücktritt und Kündigung auf Grund mangelhafter Leistungen oder 
Pflichtverletzungen des Trägers im gesetzlichen Umfang unberührt. 

7. Öffentliche Zuschüsse  
7.1.  Die Maßnahmen des Trägers des Ferienwaldheimes werden durch 
Zuschüsse öffentlich gefördert. Diese Zuschüsse können zu einer Ermä-
ßigung des Elternbeitrages führen, sofern die Kriterien für die Vergabe 
durch den GV bzw. das teilnehmende Kind erfüllt sind. Der Träger über-
nimmt keine Gewähr für die Gewährung von Zuschüssen. Die Rechtsver-
bindlichkeit des Teilnahmevertrages wird nicht dadurch berührt, dass 
Zuschüsse nicht oder nicht im erwarteten Umfang gewährt werden. 
7.2.  Den Träger treffen ohne besondere Vereinbarung keine Informati-
onspflichten über Art, Umfang und Voraussetzung der Gewährung von 
Zuschüssen. 
7.3. Insbesondere berechtigt eine Nicht- oder nicht vollständige Gewäh-
rung erwarteter bzw. von Dritter Seite zugesagter oder in Aussicht gestell-
ter Zuschüsse den GV nicht zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag. 
7.4. Trifft den Träger an der Nichtgewährung ein Verschulden oder Mit-
verschulden, so haftet der Träger gegenüber dem GV bis zur Höhe des 
ursächlichen durch die Pflichtverletzung dem GV oder dem Kind entste-
henden Schaden. 

8. Obliegenheiten des GV; Kündigung durch den GV 
8.1. Der GV ist bezüglich der personenbezogenen Daten zu seiner eige-
nen Person und zu seinen eigenen Verhältnissen sowie zu den das Kind 
betreffenden Angaben zu vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben 
verpflichtet. Diese Angaben sind maßgebliche Grundlagen für die Gewäh-
rung von Zuschüssen und ermäßigten Fahrkarten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Der GV haftet gegenüber dem Träger für alle Folgen, die 
sich aus unvollständigen oder unwahren Angaben ergeben. Beim Träger 
erworbene, nicht benützte und unbeschädigte VVS-Netzkarten können 
zurückgegeben werden. 
8.2. Der GV ist verpflichtet, Mängel der Leistungen des Trägers sowie 
allgemeine oder speziell sein Kind betreffende Störungen oder Beein-
trächtigungen der Freizeit oder Teilnahme des Kindes dem Träger ge-
genüber unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat ausschließlich gegen-
über der vom Träger eingesetzten Leitung der Freizeit zu erfolgen bzw. 
um Abhilfe zu verlangen. Der GV ist insoweit verpflichtet, nach Maßgabe 
des Alters und der Zuständigkeit des Kindes, dieses zum ordnungsgemä-
ßen Ablauf des Freizeitaufenthalts zu befragen, um hierdurch gegebenen-
falls Kenntnis über anzuzeigende Mängel oder Störungen zu erlangen. 
8.3.  Ansprüche des GV entfallen nur dann nicht, wenn die ihm obliegen-
de Rüge unverschuldet unterbleibt, wobei ihn mangelhafte Kenntnis nur 
unter Berücksichtigung der Erfüllung seiner Verpflichtung nach 8.1 Satz 3 
entlastet. 
8.4. Mitarbeiter des Trägers, auch Freizeitleiter, sind nicht bevollmächtigt, 
Mängel oder Ansprüche mit Rechtswirkung für den Träger anzuerkennen. 
8.5.  Im Falle erheblicher mangelhafter Leistungen des Trägers oder 
erheblicher Störungen der Teilnahme des Kindes oder des Ablaufs der 
Freizeit ist der GV berechtigt, nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen vom Teilnahmevertrag zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn sei-
nem/ihrem Kind infolge eines solchen Mangels oder einer solchen Stö-
rung aus wichtigem, dem Träger erkennbarem Grund, eine Teilnahme 
nicht zuzumuten ist. Der Rücktritt ist erst zulässig, wenn der Träger bzw. 
die vom Träger eingesetzte Heimleitung eine ihnen vom GV bestimmte, 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. 
Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich 
ist oder vom Träger oder seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn 
der sofortige Rücktritt vom Vertrag durch ein besonderes Interesse des 
GV gerechtfertigt ist. 

9. Rücktritt und Kündigung durch den Träger 
9.1. Der Träger kann vom Teilnahmevertrag bei Nichterreichen einer 
festgelegten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen zurücktreten: 
a) Die Mindesteilnehmerzahl ist im Teilnahmevertrag anzugeben oder auf 
die entsprechenden Angaben der Ausschreibung zu verweisen. 
b) Der Träger ist verpflichtet, dem GV gegenüber die Absage der Freizeit 
unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Maßnahme wegen 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
c) Ein Rücktritt des Trägers später als 2 Wochen vor Beginn der Freizeit 
ist nicht zulässig. 
9.2. Falls keine Teilnahme an einer Ersatzmaßnahme erfolgt, werden die 
vom GV an den Träger geleisteten Zahlungen unverzüglich zurückerstat-
tet. 
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9.3. Der Träger kann den Teilnahmevertrag kündigen, wenn das Kind 
oder der GV ungeachtet einer Abmahnung des Trägers oder der von ihm 
eingesetzten Heimleitung die Durchführung der Freizeit nachhaltig stört 
oder gegen die Grundsätze der Ferienwaldheimarbeit des Trägers oder 
gegen die Weisung der verantwortlichen Gruppenleiter bzw. der Heimlei-
tung verstößt. Die Heimleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Erklä-
rungen vom Träger bevollmächtigt und berechtigt, bei Minderjährigen 
nach Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten auf deren Kosten den 
Ausschluss des Kindes zu veranlassen. In diesem Fall behält der Träger 
den vollen Anspruch auf den Elternbeitrag. Er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch ge-
nommenen Leistungen erlangt. 

10. Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen 
10.1. Bei den Freizeitmaßnahmen des Trägers handelt es sich um Ge-
meinschaftsveranstaltungen. Zur Verhinderung bzw. Vermeidung einer 
Ausbreitung von Infektionserkrankungen verpflichten sich Träger und GV 
gleichermaßen zu der im Gesetz vorgesehenen Mitwirkung. Diese sind im 
Infektionsschutzgesetz des Bundes festgelegt.  
10.2. Zu den Mitwirkungspflichten des GV informiert ein Informationsblatt, 
welches dem GV mit der Teilnahmebestätigung bzw. Rechnung zugeht. 
Für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften ist der GV selbst 
verantwortlich. Die entsprechenden Mitwirkungspflichten des GV sind 
unmittelbare vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem Träger aus 
dem Vertragsverhältnis über die Teilnahme. 
10.3.  Der Träger wird seinerseits die gesetzlichen Hygiene- und Infekti-
onsschutzbestimmungen einhalten. Über die gesetzlichen Maßnahmen 
hinausgehende Maßnahmen sind seitens des Trägers nicht geschuldet 
oder zugesichert. 

11. Versicherung und Haftung 
11.1.  Die Haftung des Trägers gegenüber dem GV auf Schadenersatz für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, wegen vertraglicher Ansprüche 
aus dem Teilnahmevertrag ist auf den dreifachen Teilnahmebeitrag be-
schränkt, soweit der Schaden des Kindes bzw. des GV vom Träger weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist oder der Träger 
allein wegen eines Verschuldens seiner Erfüllungsgehilfen haftet. 
11.2. Ist die Beförderung bzw. Sammelfahrt zum Ferienwaldheim Be-
standteil der Leistungen des Trägers, so haftet dieser im gesetzlichen 
Umfang auch für Leistungen, welche die Beförderung des Kindes von 
dessen Zustieg zum ausgeschriebenen Ferienwaldheim und zurück 
beinhalten. 
11.3.  Für Schäden, welche dem Träger, dessen Mitarbeitern oder ande-
ren Teilnehmern durch das Kind verursacht werden, haftet der GV nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Dem GV wird daher der Ab-
schluss einer Privat-Haftpflichtversicherung empfohlen.   
11.4. Es obliegt dem GV, den Versicherungsschutz des Kindes, insbe-
sondere hinsichtlich Kranken- und Unfallversicherung, zu überprüfen und 
sicherzustellen. Der Träger schuldet ohne ausdrückliche besondere 
Vereinbarung im Rahmen der vertraglichen Leistungen keine Versiche-
rungsleistungen zu Gunsten des Kindes, bzw. des GV.  
11.5. Unbeschadet der Regelung in Ziffer 11.4 sind die Kinder jedoch für 
die Dauer der Maßnahme subsidiär unfallversichert. Bei Unfallschäden ist 
zunächst der ständige Krankenversicherer des GV für eine Kostenüber-
nahme in Anspruch zu nehmen. Etwaige Kosten, welche der Krankenver-
sicherer des GV nicht übernimmt, können bei der Sammelunfallversiche-
rung des Trägers in dem vom Versicherer vorgesehenen Leistungsum-
fang geltend gemacht werden. 

12. Verjährung; Datenschutz 
12.1. Ansprüche des GV und des Kindes nach den §§ 651c bis f BGB aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Trägers oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Trägers beru-
hen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Er-
satz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Trägers oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Trägers beruhen.  
12.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. 
12.3. Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 12.2 beginnt mit dem Tag, an 
dem die Maßnahme nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.  
12.4. Schweben zwischen dem GV und/oder dem Kind und dem Träger 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der GV, bzw. das Kind 
oder der Träger die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 
12.5. Die für die ordnungsgemäße Durchführung  der Maßnahme benötig-
ten Daten des Kindes bzw. des GV werden mittels EDV erfasst und ge-
speichert. 

13. Gerichtsstand 
13.1. Der GV bzw. das Kind können den Träger nur an dessen Sitz ver-
klagen. 
13.2. Für Klagen des Trägers gegen den GV oder das Kind ist deren 
Wohnsitz oder allgemeiner Gerichtsstand maßgeblich. Für Klagen des 
Trägers gegen GV oder dessen Kinder, die keinen allgemeinen Wohnsitz 
in Deutschland haben oder deren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der 
Sitz des Trägers vereinbart. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Information für Eltern und sonstige Sorgeberechtigten gem. § 34  
Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 
 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat, kann es andere Personen anstecken. 
Gerade Kinder sind während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dann noch Fol-
geerkrankungen zuziehen. 
Um dies zu verhindern müssen wir Sie mit dieser Information über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und 
das übliche Vorgehen unterrichten.  
Wir bitten Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind das Waldheim nicht besuchen darf, wenn 
 
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verur-         
    sacht wird. Dazu gehören Diphterie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch EHEC- 
    Bakterien verursachter Brechdurchfall sowie die bakterielle Ruhr, hämorrhagische  
    Fieber, Pest und Kinderlähmung; 
 
2. eine Infektionskrankheit wie Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
    Hirnhautentzündung durch Haemophilus influenzae b-Bakterien, Meningokokken- 
    Infektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und E vorliegt; 
 
3. es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet; 
 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung 
    erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragung der aufgezählten Erkrankungen ist möglich durch Schmierinfektionen, 
Lebensmittelinfektionen, Tröpfchen oder Haar- und Hautkontakte. Dies erklärt, dass in Gemeinschaftsein-
richtungen besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen.  
Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kin-
derarztes in Anspruch zu nehmen. 
Ihr Arzt wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch des Wald-
heims nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muß ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns 
bitte unverzüglich und teilen Sie uns bei einer unter Nr. 1 bis 4 genannten Krankheit auch die Diagnose 
mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um ei-
ner Weiterverbreitung vorzubeugen. In diesen Fällen müssen wir die Eltern der anderen Kinder anonym 
über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren. 
Die Informationspflicht und das Besuchsverbot gelten auch dann, wenn bei Ihnen zu Hause jemand an 
einer der unter Nr. 1 bis 4 genannten Krankheiten erkrankt ist. 
 
„Ausscheider“ von verschiedenen Bakterien dürfen die Einrichtung nur mit Genehmigung und nach einer 
Belehrung durch das Gesundheitsamtes die Einrichtung wieder besuchen. 
Gegen einige der genannten Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. 
Bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 
 

Caritasverband für Stuttgart e.V., Referat Waldheime,  
Fangelsbachstr. 19a, 70180 Stuttgart, Telefon 0711 / 601703 – 12 

 



Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder  
Kinderarzt oder an das Gesundheitsamt.  


